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25. Verordnung der Landesregierung vom 19. Februar 2013, mit der eine längere Frist für die Fort-
schreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Ried im Zillertal festgelegt wird

26. Verordnung der Landesregierung vom 26. Februar 2013, mit der eine längere Frist für die Fort-
schreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Längenfeld festgelegt wird

27. Verordnung der Landesregierung vom 26. Februar 2013, mit der eine längere Frist für die Fort-
schreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Ötz festgelegt wird

28. Verordnung der Landesregierung vom 26. Februar 2013, mit der eine längere Frist für die Fort-
schreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde St. Leonhard im Pitztal festgelegt
wird

29. Verordnung der Landesregierung vom 19. März 2013 über die Genehmigung der Löschung von Ort-
schaftsnamen der Gemeinde Kirchbichl

Aufgrund des § 31b Abs. 1 des Tiroler Raumord-
nungsgesetzes 2011, LGBl. Nr. 56, in der Fassung des
Gesetzes LGBl. Nr. 150/2012, wird verordnet:

§ 1

(1) Die Frist für die Fortschreibung des örtlichen
Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Ried im Zil-
lertal wird mit 14 Jahren ab dessen Inkrafttreten fest-
gelegt.

(2) Die Fortschreibung des örtlichen Raumord-
nungskonzeptes ist daher vom Gemeinderat der Ge-

meinde Ried im Zillertal bis spätestens 2. April 2016 zu
beschließen und der Landesregierung zur aufsichtsbe-
hördlichen Genehmigung vorzulegen.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft.

Der Landeshauptmann:
Platter

Der Landesamtsdirektor:
Liener

25. Verordnung der Landesregierung vom 19. Februar 2013, mit der eine längere Frist
für die Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Ried im
Zillertal festgelegt wird

Aufgrund des § 31b Abs. 1 des Tiroler Raumord-
nungsgesetzes 2011, LGBl. Nr. 56, in der Fassung des
Gesetzes LGBl. Nr. 150/2012, wird verordnet:

§ 1

(1) Die Frist für die Fortschreibung des örtlichen
Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Längenfeld
wird mit zwölf Jahren ab dessen Inkrafttreten festge-
legt.

(2) Die Fortschreibung des örtlichen Raumord-
nungskonzeptes ist daher vom Gemeinderat der Ge-

meinde Längenfeld bis spätestens 13. November 2014
zu beschließen und der Landesregierung zur aufsichts-
behördlichen Genehmigung vorzulegen.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft.

Der Landeshauptmann:
Platter

Der Landesamtsdirektor:
Liener

26. Verordnung der Landesregierung vom 26. Februar 2013, mit der eine längere Frist
für die Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Län-
genfeld festgelegt wird
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Aufgrund des § 31b Abs. 1 des Tiroler Raumord-
nungsgesetzes 2011, LGBl. Nr. 56, in der Fassung des
Gesetzes LGBl. Nr. 150/2012, wird verordnet:

§ 1

(1) Die Frist für die Fortschreibung des örtlichen
Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Ötz wird mit
zwölf Jahren ab dessen Inkrafttreten festgelegt.

(2) Die Fortschreibung des örtlichen Raumord-
nungskonzeptes ist daher vom Gemeinderat der Ge-
meinde Ötz bis spätestens 27. Juni 2014 zu beschließen

und der Landesregierung zur aufsichtsbehördlichen
Genehmigung vorzulegen.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft.

Der Landeshauptmann:
Platter

Der Landesamtsdirektor:
Liener

27. Verordnung der Landesregierung vom 26. Februar 2013, mit der eine längere Frist für
die Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Ötz fest-
gelegt wird

Aufgrund des § 31b Abs. 1 des Tiroler Raumord-
nungsgesetzes 2011, LGBl. Nr. 56, in der Fassung des
Gesetzes LGBl. Nr. 150/2012, wird verordnet:

§ 1

(1) Die Frist für die Fortschreibung des örtlichen
Raumordnungskonzeptes der Gemeinde St. Leonhard
im Pitztal wird mit 15 Jahren ab dessen Inkrafttreten
festgelegt.

(2) Die Fortschreibung des örtlichen Raumord-
nungskonzeptes ist daher vom Gemeinderat der Ge-

meinde St. Leonhard im Pitztal bis spätestens 28. De-
zember 2017 zu beschließen und der Landesregierung
zur aufsichtsbehördlichen Genehmigung vorzulegen.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft.

Der Landeshauptmann:
Platter

Der Landesamtsdirektor:
Liener

28. Verordnung der Landesregierung vom 26. Februar 2013, mit der eine längere Frist
für die Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde St. Leon-
hard im Pitztal festgelegt wird

§ 1

Die Landesregierung genehmigt gemäß § 9 der Tiro-
ler Gemeindeordnung 2001, LBGl. Nr. 36, in der Fas-
sung des Gesetzes LGBl. Nr. 150/2012, den Beschluss
des Gemeinderates der Gemeinde Kirchbichl vom
31. Jänner 2013, mit dem die Löschung der Ortschafts-

namen  „Bichlwang“, „Oberndorf“, „Kastengstatt“ und
„Boden“ beschlossen wurde.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft.

29. Verordnung der Landesregierung vom 19. März 2013 über die Genehmigung der
Löschung von Ortschaftsnamen der Gemeinde Kirchbichl

Der Landeshauptmann:
Platter

Der Landesamtsdirektor:
Liener
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